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§ 79 GenG
 GenG - Genossenschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Geschäftsanteil des ausgeschiedenen Genossenschafters und das ihm sonst auf Grund des

Genossenschaftsverhältnisses gebührende Guthaben dürfen erst ein Jahr nach Ablauf des Geschäftsjahrs

ausgezahlt werden, in dem der Genossenschafter ausgeschieden ist.

2. (2)An den Reservefond und an das sonst vorhandene Vermögen der Genossenschaft hat der ausgeschiedene

Genossenschafter keinen Anspruch, wenn nicht in dem Genossenschaftsvertrage etwas Anderes bestimmt ist.
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